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RECHTE– UND SCHUTZKONZEPT DER TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER - PRÄVENTION

Unser Ziel ist es, dass in unseren Kindertageseinrichtungen neben den vorhandenen 

Instrumenten auch für die Kinder konkrete Beschwerde– und Feedbackverfahren 

geschaffen werden, die wir hier beispielhaft benennen:

Unsere Angebote für Kinder:

•	 Die Kinder sollen über ihre Beschwerderechte informiert werden 
Der Begriff der Beschwerde ist eingeführt, altersgerechte Materialien 
stehen zur Verfügung

•	 Die Beschwerdeverfahren weren mit den Kindern erarbeitet

•	 Die Kinder lernen die Möglichkeiten kennen, sich zu beschweren, 
wie z.B. Wunschbox, Feedbackrunden, Beschwerdewand, 
Kindersprechstunde

•	 Aktives Zuhören durch die Mitarbeitenden

•	 Präventionsangebote sollen genutzt werden

•	 Regelmäßige Kinderbefragungen sollen durchgeführt werden

Unsere Angebote für Mitarbeitende:

•	 Umfassendes, niederschwelliges Feedback- und Beschwerdemanagement für alle Mitarbeitenden sind 
strukturell im Qualitätsmanagement hinterlegt, wie z.B. Feedbackbutton im Qualitätsmanagement, per QR 
Code

•	 Mitarbeiter*innenbefragungen

•	 Beratung durch die Fachberatung Kinderrechte und Kindeswohl

•	 Schulung zur Fachkraft für Kinderrechte (FaKir)

•	 Fortbildungsangebote zum Thema Kinderrechte, Beschwerdeverfahren, Partizipation, Haltung  
(siehe Fortbildungsangebote im Akzenteheft)

Unsere Angebote für Erziehungsberechtigte:

•	 Willkommensbrief des Vorstandes mit Informationen 
über Beschwerde- und Feedbackmöglichkeiten

•	 Einfach zugängliches Beschwerdeverfahren durch 
einen QR-Code

•	 Feedbackmöglichkeiten zu Angeboten und 
Veranstaltungen zur Zufriedenheit im Kitaalltag

•	 Regelmäßig stattfindende Befragung der 
Erziehungsberechtigten

•	 Regelmäßige Entwicklungsgespräche mit 
Erziehungsberechtigten
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PRÄVENTION - RECHTE– UND SCHUTZKONZEPT DER TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Angebote zur sexuellen Bildung

Wir vermitteln den Kindern Wissen über ihren eigenen 
Körper und seine Funktionen und ermöglichen ihnen 
die Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen. Dies ist 
ein wesentlicher Aspekt unserer umfangreichen Prä-
ventionsarbeit für den Schutz vor Grenzverletzungen 
und sexualisierter Gewalt. 

Für unsere Kindertageseinrichtungen liegt seit August 
2020 ein sexualpädagogisches Konzept vor. Das Kon-
zept wurde unter Beteiligung von pädagogischen 
Fachkräften und dem Institut 360° Sexualität, Müns-
ter, erarbeitet. Wir beschreiben hier die Ziele unserer 
sexualpädagogischen Arbeit, die Umsetzung der Inhalte 
in der Praxis, die Rolle der Entwicklungsbegleitung und 
die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten.

Darüber hinaus ergänzt jede Kindertageseinrich-
tung das Konzept um ihre einrichtungsspezifische 
Umsetzung der sexuellen Bildung.

Die Ziele zum sexualpädagogischen Konzept sind im 
Qualitätsmanagementsystem hinterlegt. 

In dem Bereich der Grenzverletzungen oder (sexuel-
len) Übergriffen von Kindern gegen Kinder haben wir 
Fachinformationen und einen Handlungsleitfaden im 
Qualitätsmanagementsystem hinterlegt, auf den die 
Entwicklungsbegleiter*innen jederzeit Zugriff haben.

Ergänzend bieten wir Fortbildungen und Beratung zu 
diesem Themenbereich an, wir kooperieren mit ver-
schiedenen Institutionen und Fachdiensten vor Ort, 
wie z.B. Pro Familia, Wendepunkt, dem Institut 360° 
Sexualität, der ärztlichen Beratungsstelle Bielefeld.
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Unsere Angebote für Kinder:

•	 Einrichtungsspezifische Präventionsangebote 

•	 Stärkung der Gefühlswahrnehmung der Kinder

•	 Materialien zur sexuellen Bildung 

•	 Frei zugängliche Beschäftigungs- und Spielmaterialien für Kinder, wie z.B. Puppen  
mit Geschlechtsmerkmalen, Verkleidungsmaterialien. 

•	 Spiele zur Förderung der Sinneswahrnehmung

•	 Gesundheitserziehung

Unsere Angebote für Mitarbeitende:

•	 Standpunkt sexuelle Bildung

•	 Entwicklung eines einrichtungsspezifischen, sexualpädagogischen Konzeptes mit 
Erarbeitungshilfen (Checkliste)

•	 Fortbildungen zu Grundwissen und Haltung in der sexuellen Bildung von Kindern in den 
Kindertageseinrichtungen

•	 Handlungsempfehlung zur pädagogischen Arbeit bei sexuellen Übergriffen unter Kindern

•	 Fachliche Dienstbesprechungen, Beratung, Teamtage

Unsere Angebote für Erziehungsberechtigte:

•	 Standpunkt sexuelle Bildung

•	 Sexualpädagogisches Konzept des Trägers und der Kindertageseinrichtung

•	 Information über pädagogische Angebote und Spielmaterialien

•	 Information über Präventionsangebote (Schutz vor Gewalt)

•	 Beratungs- und Unterstützungsangebote, Vermittlung an externe Beratungsstellen  
www.hilfeportal-missbrauch.de 

•	 Austausch zu Fragen und Themen kultureller Unterschiede, wie z.B. Elterncafé, 
Informationsnachmittage, Elternabende, Bereitstellung von Informationen
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INTERVENTION - RECHTE– UND SCHUTZKONZEPT DER TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

2.2.2.	 Intervention

Intervention in den Kindertageseinrichtungen bedeu-
tet für uns, dass wir den Mitarbeitenden klare Hand-
lungsleitlinien und Vorgehensweisen an die Hand 
geben, um ein geplantes und gezieltes Eingreifen zu 
ermöglichen und sicherzustellen. Hierzu haben wir im 
Qualitätsmanagementsystem den Prozess „Übergriffe 
durch Mitarbeiter*innen, Freiwillige“ mit den dazuge-
hörigen Dokumenten hinterlegt.

Wir haben Vernetzungs- und Kooperationsmöglichkei-
ten geschaffen und den Prozess „Krisenmanagement“ 
im Qualitätsmanagementsystem hinterlegt, um jeder-
zeit handlungsfähig zu sein. In den Bausteinen Vernet-
zung und Krisenmanagement sind Ziele, Handlungs-
wege und Angebote für alle Beteiligten aufgezeigt. 

Vernetzung

Die kontinuierliche Vernetzung gewährleistet die 
Zusammenarbeit auf unterschiedlichen fachlichen 
Ebenen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller 
Akteur*innen sowohl auf interner Verbandsebene als 
auch mit externen Kooperationspartner*innen stellt 
sicher, dass die Prozessbeteiligten jederzeit kompetent 
und sicher handeln können. Im Fokus unserer Netz-
werkarbeit steht der Austausch zwischen Beteiligten 
und Expert*innen zur Weiterentwicklung des Rechte- 
und Schutzkonzeptes. In der konkreten Intervention 
bietet das neutrale Expert*innenwissen die Fokussie-
rung auf die wesentlichen Aspekte der Situation und 
gibt Handlungssicherheit in der Bearbeitung. 

Die Kindertageseinrichtungen arbeiten aktiv und 
inhaltlich in AWO-spezifischen und lokalen Netzwerken. 

Verbandsinterne Netzwerke und Beratungsangebote 
sind in den internen Prozessen im Qualitätsmanage-
mentsystem abgebildet, wie z.B. in der Kommunika-
tionsmatrix und den Organigrammen. 

Die Kindertageseinrichtungen pflegen verläss-
liche Beziehungen zu ihren Netzwerk- und 
Kooperationspartner*innen.

Jede Kindertageseinrichtung listet ihre Netzwerk- und 
Kooperationspartner*innen, mit denen sie zusam-
menarbeiten auf. Das Formular „Ansprechpartner*in-
nen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“ wird 
regelmäßig aktualisiert und an die aktuellen Bedarfe 
angepasst. 
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Unsere Angebote für Kinder:

•	 Präventionskurse durch Mitarbeitende und Netzwerkpartner*innen

Unsere Angebote für Mitarbeitende:

•	 Interne Beratung

	 - Kollegiale Beratungsgruppen (EL/ stv. EL)

	 - Arbeitskreise für Mitarbeitende zu unterschiedlichen Schwerpunkten

	 - Supervision für Teams

	 - Beratung durch Fachberatung Kinderrechte und Kindeswohl

	 - Beratung durch regionale InSoFa

	 - Beratung durch einrichtungsinterne ZuFa 

	 - AWO Beratungsstellen

	 - Beschwerdestelle gegen sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz

•	 Externe Beratung

	 - Anonyme Beratung 

	 - Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt https://psg.nrw/

	 - Wildwasser e.V.

	 - Pro Familia 

	 - Zartbitter e.V.  www.zartbitter.de 

	 - Weitere Beratungsangebote, wie z.B. Kinderschutzzentren,  
	    ärztliche Beratungsstellen gegen Gewalt, Sozialpädiatrische Zentren (SPZ)

Unsere Angebote für Erziehungsberechtigte:

•	 Information der Erziehungsberechtigten über Angebote für die Kinder

•	 Interne Beratung

	 - Kindertageseinrichtung

	 - AWO Beratungsstellen 

	 - Aushänge und Flyer zu den lokalen Angeboten

•	 Externe Beratung

	 - Beratungsstellenfinder der Unabhängige Beauftragte für Fragen des  
	    sexuellen Kindesmissbrauchs www.ubskm.de 

	 - Website der Missbrauchsbeauftragten: www.beauftragte-missbrauch.de
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INTERVENTION - RECHTE– UND SCHUTZKONZEPT DER TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Krisenmanagement

Der Umgang mit einer Krisensituation im Falle einer 
Kindeswohlgefährdung wird im Qualitätsmanagement-
system beschrieben. Der Prozess Krisenmanagement 
stellt zum Schutz der betroffenen Kinder, Mitarbeiten-
den und Erziehungsberechtigten eine unverzügliche 
Handlungsfähigkeit sicher. 

Im Rahmen des Krisenmanagements wird ein Krisen-
team einberufen und das Krisenmanagement eingelei-
tet. Aufgabe des Krisenteams ist es, die Risikofaktoren 
zu identifizieren, die Gefährdungslage einzustufen, 
erste Maßnahmen zu planen, umzusetzen, zu doku-
mentieren und fortlaufend zu aktualisieren. In jedem 
Fall wird geprüft, ob rechtliche Schritte einzuleiten 
sind. 

Nachfolgende Prozesse im Qualitätsmanagementsystem aus dem Bereich  
Intervention und Krisenmanagement bieten verlässliche Orientierung:

•	 Wahrnehmung Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung mit den dazugehörigen Dokumenten 

(siehe S. 17)

•	 Vorgehen bei Verdacht auf/Übergriffe/Gewalt gegen anvertraute Menschen durch MA/FW 

(siehe S. 30)

•	 Krisenmanagement

•	 Vorgehen bei möglichem Fehlverhalten

•	 Dynamischer Umgang mit Kindern mit auffallendem Verhalten

Abb. in Anlehnung an den Prozess „Krisenmanagement (z.B. bei potentieller Schädigung eines Kunden durch eine Fehlleistung)“  
aus dem Qualitätsmanagementsystem der AWO OWL.
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FO Krisenmanagement

Krisenteam  
einberufen 

und Sitzugen 
durchführen

Fachabteilung 
unverzüglich 
informieren

Optionale Dokumente Sitzungsmanagement
FO Krisenmeldung 
DO Schaubild Verdacht Übergriff

Ziel:  
Krise ist effizent und effektiv bewältigt, 
eine weitere Eskalation verhindert

Besetzung Krisenteam

Zwingend:
- FA AL/FB 
- Einrichtungsleitung
- Stb. Recht
- Personalabteilung
- BÜE, wenn EA beteiligt

Optional:
- Vorstand
- eigene / exteren Beratungsstelle
- Stb. ÖA
- Aufsichtsbehörde
- StA / Polizei
- Mediziner
- BGM

!

Situation im Krisenteam 
einschätzen, PLausibili-
tät prüfen und weitere 

Arbeitsschritte abstimmen

Abschlusreflexion im 
Krisenteam inkl. Stärken /
Schwächen Betrachtung 

durchführen

Entscheidung über 
Einberufung und 

Besetzung Krisen-
team treffen

Informationen  
zusamenstellen und  

Vorstand 
informieren

Regelmäßig Vor-
stand informieren 
und geplantes Vor-
gehen abstimmen

Abteilungsspezifische 
Aufgaben abarbeitenund 
regelmäßige Rückmel-

dung über Sachstände an 
Leitung FA geben
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= ein rechtzeitiger Einbezug der Geschäftsstelle verhindert größere Eskalation!
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RECHTE– UND SCHUTZKONZEPT DER TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER - INTERVENTION

Unsere Angebote für Kinder:

•	 Erarbeitung von Beschwerdeverfahren und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder 

•	 Schutz durch Präventionsangebote

•	 Schutz der Kinder durch Handlungsfähigkeit der Mitarbeitenden bei einer 
möglichen Kinderrechtsverletzung oder Kindeswohlgefährdung

Unsere Angebote für Mitarbeitende:

•	 Handlungssicherheit und Handlungsfähigkeit wird durch klare Vorgaben bei der 
Bearbeitung einer Kinderrechtsverletzung und Kindeswohlgefährdung erhöht

•	 Prozesse im QM hinterlegt

•	 Rechtsberatung

•	 Supervision

•	 Fortbildungen

•	 Offene Sprechstunden zu fachlichen Themen durch Fachberatung Kinderrechte

•	 Fachliche Begleitung von Mitarbeitenden und Teams

Unsere Angebote für Erziehungsberechtigte:

•	 Information der Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung des Datenschutzes

•	 Beteiligung der Erziehungsberechtigten

•	 Interne/externe Beratungsangebote

•	 Informationen über den offenen Umgang mit Beschwerden und Anregungen 
erfolgen mit dem Vertragsabschluss
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NACHSORGE - RECHTE– UND SCHUTZKONZEPT DER TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER

2.2.3. Nachsorge, Aufarbeitung und Rehabilitierung  

Im Verdachtsfall oder einer Kinderrechtsverletzung, eines 
(sexuellen) Übergriffes oder einer Kindeswohlgefährdung ist 
das gesamte System Kindertageseinrichtung betroffen. Umso 
wichtiger ist es, sich intensiv der Analyse, der Aufarbeitung 
und der Nachsorge im System zuzuwenden, damit der Vorfall 
bestmöglich und an den Bedarfen der Beteiligten angemes-
sen bearbeitet werden kann und nicht traumatisierend für 
alle Beteiligten bleibt.

Auf der Organisationsebene ist das Ziel der systematischen 
Analyse des Vorfalls Risiken zu ermitteln, Fehlerquellen zu 
identifizieren, zu beheben und hierdurch Systeme und Ver-
fahrensschritte zu ergänzen und zu verbessern. 

Der Schutz der uns anvertrauten Kinder hat hierbei Priorität. 
Im Grundlagenprozess „Vorgehen bei Verdacht auf Übergriff 
durch Mitarbeitende oder Freiwillige“ sind Verfahrensschritte, 
Verantwortlichkeiten und Dokumente zur Bearbeitung des 
Verdachts hinterlegt.

Ziel der Aufarbeitung und Nachsorge ist es, individuell alle 
direkt und indirekt betroffenen Personen darin zu unter-
stützen, das Geschehene zu verarbeiten, einzuschätzen und 
emotional aufzuarbeiten. 

Unser Ziel ist es, alle erforderlichen Schritte einzuleiten, 
um die betroffenen oder agierenden Kinder unmittelbar zu 
schützen und sicher zu stellen, dass sie die Unterstützung 
erhalten, das Erlebte einzuschätzen, zu be- und verarbeiten. 
Hierzu kooperieren wir mit Hilfsangeboten, sowie internen 
als auch externen Beratungsstellen, dem Jugendamt und 
dem LWL. Ein Adressenverzeichnis zu internen und externen 
Beratungsstellen ist im Qualitätsmanagementsystem auf der 
Kinderrechteseite hinterlegt.

Ein weiteres Ziel ist, dass die direkt oder indirekt betroffenen 
Kinder und Erziehungsberechtigten wieder Vertrauen in die 
Kindertageseinrichtung und die Mitarbeiter*innen gewin-
nen. Wir unterstützen sie durch individuelle Maßnahmen in 
der Kindertageseinrichtung und der Gruppe mit der Absicht, 
sich wieder als Teil der Gemeinschaft akzeptiert und wert-
geschätzt zu fühlen.

Die Mitarbeitenden bauen verlässliche Beziehungen zu den 
Kindern auf, um eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, in 
der sie sich wertgeschätzt und angenommen fühlen (vgl. 
Standpunkt Rolle der Entwicklungsbegleiter*innen). Schutz 
und Sicherheit gewinnen Kinder, indem sie sich aktiv und 
konstruktiv am pädagogischen Alltag beteiligen (vgl. Kapitel 
Prävention).

Bei einer Erhärtung des Verdachtes gegen eine*n Mitarbei-
ter*in, werden unmittelbar die entsprechenden Institutionen 
– Polizei, Jugendamt und LWL hinzugezogen. Eine sofortige 
Freistellung vom Dienst wird als erste Maßnahme umgesetzt. 
Weitere Eskalationsstufen werden verbandsintern im Krisen-
team abgestimmt.

Ein weiterer, wesentlicher Aspekt ist die Rehabilitation zu 
Unrecht beschuldigte Mitarbeiter*innen. Sie müssen die Mög-
lichkeit erhalten das Erlebte aufzuarbeiten um ihre Arbeitsfä-
higkeit und Arbeitszufriedenheit wieder erlangen zu können. 
Die hierzu notwendigen Maßnahmen werden individuell mit 
den Betroffenen, dem / der Vorgesetzten und der Fachbe-
ratung vereinbart und abgestimmt. Unter der Beachtung des 
Datenschutzes stellen wir eine größtmögliche Transparenz 
über alle Maßnahmen her. 

Abb. in Anlehnung an den Prozess „Vorgehen bei Verdacht auf /Übergriffe/Gewalt gegen anvertraute Menschen durch MA/FW“ aus dem Quali-
tätsmanagementsystem der AWO OWL.
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Eigene/fremde Wahrnehmung von Grenzüberschreitung/Übergriff/Gewalt

Vorgehen bei 
möglichen 

Fehlverhalten

Maßnahmenplan Abschluss/ReflexionGeneralvereinbarung (Nur Abt. VII) Statuserhebung

Zuständigkeit 
der weiteren 
Bearbeitung 
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management
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führen
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MA geben

Information 
unverzüglich 

an Fachabtei-
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EL

Bei Entscheidung des 
Vorstands, das Krisen-
team nicht einberufen 

wird

Maßnahmenplan 
gemeinsam mit 
FA fortschreiben

Information strukturiert 
dokumentieren, bei akuter 

Gefährdung Schutz des 
anvertrauten Menschen 

sicherstellen

Abschlussreflexion 
gemeinsam mit FA 

durchführen

Bewertungsraster 
 Maßnahmenplan  

(fortlaufend)

Gefährdungslage  
gemeinsam mit EL  
einstufen und erste  

Maßnahmen festlegen
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Angebote/Handlungsmöglichkeiten für Kinder:

•	 Gezielte Beobachtungen

•	 Individuelle Begleitung

•	 Alltagsintegrierte und gezielte Angebote für alle Beteiligten, wie z.B. 
Bilderbuchbetrachtungen, Gesprächsrunden.

•	 Analyse und Auswertung in altersentsprechenden Gremien. 

•	 Präventions- und Aufarbeitungsangebote durch Mitarbeitende oder 
Netzwerkpartner*innen

•	 Gruppen- oder Kitawechsel 

Angebote/Handlungsmöglichkeiten für Mitarbeitende:

•	 Analyse und Auswertung im Team mit Blick auf alle Beteiligten und einzuleitenden 
Maßnahmen

•	 Konzeption überdenken und weiterentwickeln

•	 Delegation von Schwerpunktbereichen anpassen

•	 Beratung (intern und extern) einleiten

•	 Einrichtungskonferenz durchführen

•	 Supervision, Coaching wahrnehmen

•	 Betriebliches Gesundheitsmanagement einbeziehen

•	 Fortbildungen, Teamtage (interne und externe, siehe Kapitel Vernetzung) durchführen.

•	 Freistellung, Versetzung, Kündigung aussprechen

•	 Prüfung rechtlicher Schritte

Angebote/Handlungsmöglichkeiten für 
Erziehungsberechtigte:

•	 Fortwährende Beratung (intern und extern), Feedbackgespräche

•	 Hilfe bei der Kontaktaufnahme zu spezifischen, internen und externen Beratungsstellen

•	 Schaffung bedarfsorientierter Angebote, wie z.B. themenbezogene Elternabende, 
Erziehungsberatung

•	 Einbindung von Netzwerkpartner*innen, wie z.B. Einrichtungsleitungen, Elternbeirat, 
Trägervertreter*innen, Jugendamt, ASD, Therapeut*innen, Zentren

•	 Angebot Gruppenwechsel, Kita-Wechsel oder Kündigung

•	 Überprüfung rechtlicher Schritte, ggf. Meldung Kindeswohlgefährdung
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2.3. Implementation des Rechte– und Schutzkonzeptes 
in die Praxis

Das Rechte– und Schutzkonzept ergänzt die individu-
elle pädagogische Konzeption der jeweiligen Kinderta-
geseinrichtung und muss daher auch auf die Situation 
der einzelnen Einrichtung ausgerichtet und beschrie-
ben werden.

Eine besondere Verantwortung zur Umsetzung und 
Individualisierung des Konzeptes auf die Bedingungen 
der einzelnen Kindertageseinrichtung kommt hierbei 
der Einrichtungsleitung zu. 

Die Fachabteilungen der AWO OWL unterstützen 
die Einrichtungsleitungen und die Teams,  
diese Verantwortung wahrzunehmen durch  
folgende Maßnahmen:

•	 Interne Fortbildungen im Bereich Kinderrechte und Kinderschutz

•	 Teilnahme an externen Fortbildungen

•	 Hinterlegung aller relevanten Dokumente und Prozesse im 

Qualitätsmanagementsystem

•	 Unterstützung durch die Mitarbeitenden der Projektgruppe und der Fachbe-

ratung Kinderrechte und Kindeswohl bei der Potential– und Risikoanalyse und 

Erarbeitung des einrichtungsspezifischen Rechte– und Schutzkonzeptes 

•	 Themenbezogene Leitungskonferenzen 

•	 Unterstützung durch die Multiplikator*innen
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2.4. Weiterentwicklung

Das vorliegende Rechte- und Schutzkonzept der AWO 
OWL wird regelmäßig auf seine Aktualität und Fach-
lichkeit überprüft. Mindestens alle zwei Jahre oder 
nach einem akuten Fall wird das Konzept sowohl auf 
verbandlicher, abteilungsübergreifender, als auch auf 
der Ebene der einzelnen Kindertageseinrichtungen 
aktualisiert. 

Auf der Verbandsebene ist es unser Ziel, eine abtei-
lungsübergreifende Projektgruppe zu installieren, die 
sich aus Mitarbeitenden aller Abteilungen und der 
Geschäftsleitung zusammensetzt.

Auf der Ebene der Fachabteilung IV Kindertagesein-
richtungen und der einzelnen Kindertageseinrichtun-
gen wird die Projektgruppe regelmäßige Arbeitstreffen 
vereinbaren, die mindestens zwei Mal im Jahr tagen. 
Ziel ist es, die einzelnen Prozesse sowie die Implemen-
tation in die Praxis zu evaluieren, anzupassen und zu 
ergänzen.
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Adressen, Hilfsangebote zur Beratung
Diese Adressenliste bietet Ihnen eine Übersicht wo Sie weitere professionelle Beratung und Unterstützung 
in Fragen der Grenzverletzungen und sexueller Gewalt bekommen. Auf Wunsch kann die Beratung anonym 
erfolgen.

Die Angebote sind breit gefächert und richten sich an betroffene Kinder, Jugendliche, Angehörige, Erziehungs-
berechtigte und Fachkräfte.

Die Beratung erfolgt auf Wunsch anonym.

Eine umfangreiche Übersicht finden Sie:

•	 auf dem Hilfeportal Sexueller Missbrauch www.hilfeportal-missbrauch.de

•	 bei der Landesfachstelle Prävention sexualisierter Gewalt www.psg.nrw 

Beratungs- und Unterstützungsangebote des Trägers 

AWO Beratungsstelle

Niederwall 65 33602 Bielefeld 
Tel. 0521 – 9216421
familienberatung@awo-owl.de

AWO Kinderschutzzentrum Gütersloh

Tel. 05241 – 903550 
01573-6386650 (WhatsApp)
sekretariat@awo-kinderschutzzentrum.de

Fachberatung für Kinderrechte und Kindeswohl

Beate Winkler Tel. 0521-9216-391 Britta Kaske Tel. 0521-9216-155
kinderrechte@awo-owl.de

Ortsnahe Beratungs- und Unterstützungsangebote 

Beratungsstelle für Frauen bei sexualisierter Gewalt, 
Bielefeld

www.frauennotruf-bielefeld.de 
Tel. 0521-124248

Ärztliche Beratungsstelle gegen Vernachlässigung 
und Misshandlung von Kindern

www.aerztliche-beratungsstelle.bielefeld.de 
Tel. 0521-130813 

Bundesweite Beratungsangebote

Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“

Onlineberatung per Mail oder  
Tel. 0800 – 22 55 530
www.hilfeportal-missbrauch.de

Nummer gegen Kummer – Kinder und  
Jugendliche

Tel. 116 111 
Alle Infos auf www.nummergegenkummer.de

Nummer gegen Kummer - Elterntelefon

Tel. 0800 1110 550 
Alle Infos auf www.nummergegenkummer.de

Unabhängige Beauftragte für Fragen  
des sexuellen Kindesmissbrauchs 
„Kein Kind allein lassen“

Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachse 
Tel. für Kinder und Jugendliche 0800 – 22 55 530

Zartbitter, Beratungsstelle gegen  
sexualisierte Gewalt

Beratung für Kinder mit Behinderung,  
Jugendliche, Erwachsene
www.zartbitter-muenster.de/beratung

Telefonseelsorge

0800/1110111 oder 0800-1110222 
www.telefonseelsorge.de
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Arbeiterwohlfahrt 

Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe  

Abteilung Tageseinrichtungen für Kinder 

Detmolder Straße 280, 33602 Bielefeld 

www.awo-owl.de


